
 
 

 
 

Gemeinde Weissach im Tal 
OT Unterweissach 

 

Bebauungsplan  

und örtliche Bauvorschriften 
"Welzheimer Straße West – 1. Änderung" 
 

 

Verfahrensschritt: 

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs.2 BauGB sowie erneute öffentliche Aus-
legung § 4a Abs.3 BauGB und Einholung der Stellungnahmen der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.2 BauGB zum Planentwurf, 
der Begründung und den örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 LBO vom 
18.02.2022 bis 08.04.2022. bzw. 01.08.2022 bis 02.09.2022 

 

hier: 

Zusammenstellung der eingegangenen Stellungnahmen mit Beschlussvorschlä-
gen der Verwaltung und des Planers 
 

 

Beratungsunterlagen für die öffentliche Gemeinderatssitzung  
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1 Vorbemerkung 
 
Das Bebauungsplanverfahren diente dazu, die Festsetzungen im Bereich des Lebensmittel-
marktes in Unterweissach so zu ändern, dass eine Erweiterung und vor allem Modernisierung 
des Marktes möglich wird. 
 
Das Verfahren wurde ursprünglich am 15.07.2021 begonnen und zusammen mit weiteren Än-
derungen im benachbarten Baugebiet durchgeführt. Auf Wunsch des Regionalverbandes wur-
den dann beide Verfahren getrennt und die Änderung für den Lebensmittelmarkt separat 
durchgeführt und am 16.12.2021 begonnen. 
 
Nach der Offenlage ergaben sich folgende Änderungen:  

- Korrektur des Schreibfehlers der Erdgeschossfußbodenhöhe im Lageplan, 
- Erhöhung der GRZ auf 0,9 statt 0,8, 

- Dachbegrünung nur bei neu errichteten Dächern (Ziffer 5.2 des Textteils), 

weshalb die davon betroffenen erneut beteiligt wurden. Der Gemeinderat entscheidet im 
Rahmen des Satzungsbeschlusses darüber, ob die Änderungen befürwortet werden und die 
beschränkte erneute Beteiligung sachgerecht ist. 
 
Es folgt eine Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen, die Stellungnahmen im Ori-
ginal und die Beschlussvorschläge.  
 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung ging nur eine private Stellungnahme ein.  
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2 Stellungnahmen im Rahmen der Offenlage im Bebauungsplanverfahren  
 „Welzheimer Straße West – 1. Änderung“ Gemeinde Weissach im Tal 
 
Folgende Behörden wurden in der Zeit vom 18.02.2022 bis 08.04.2022 um eine Stellungnahme 
gebeten. Eingegangene Stellungnahmen sind hervorgehoben.  
 
 

Nr. 1 Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung Raumordnung 

Nr. 2 Verband Region Stuttgart 

Nr. 3 Landratsamt Rems Murr kreis 

Nr. 4 Stadt Backnang 

Nr. 5 Deutsche Telekom Technik GmbH 

Nr. 6 Syna GmbH 

Nr. 7 Stadtwerke Backnang 

Nr. 8 Abfallwirtschaft Rems-Murr AöR 

Nr. 9 Vodafone BW GmbH (ehemals Unitymedia Bw GmbH) 

Nr. 10 Landesnaturschutzverband BW 

Nr. 11 Landwirtschaftlicher Beirat der Gemeinde Weissach im Tal, 

Nr. 12 Büro Frank 

Nr. 13 Ortseniorenbeirat 

Nr. 14 Regierungspräsidium Freiburg Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

Nr. 15 Architekturbüro Müller & Huber (private Stellungnahme) 

 
 
Folgende Behörden und Sonstige wurden in der Zeit vom 01.08.2022 bis 02.09.2022 um eine 
erneute Stellungnahme gebeten. Eingegangene Stellungnahmen sind hervorgehoben. 
 

Nr. 3a Landratsamt Rems-Murr-Kreis  

Nr. 4a Stadt Backnang  

Nr.15a Architekturbüro MÜLLER + HUBER (private Stellungnahme) 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

2. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

3. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis ist in Ziffer III.C.3 (Seite 6) bereits enthalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis ist bereits unter III.C.7 enthalten, die Stadt Backnang wurde be-
teiligt 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise sind bereits in Ziffer III.C.3 und III.C.7 ent-
halten. Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen.  
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

3a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen  
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 
 

Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bauverwaltungs- und Baurechtsamt 
Für einen aktiven Schallschutz (Lärmschutzwand) des Baugebietes „Zur 
Fuchsklinge“ vor den Verkehrslärmemissionen der Kreisstraße sind Längen 
erforderlich, die aufgrund der vorhandenen Zufahrten des Edeka nicht mach-
bar sind. Ein effektiver Schallschutz ist nahe der Lärmquelle anzulegen, ent-
lang der Kreisstraße sind jedoch die Einfahrten zum Lebensmittelmarkt. Liegt 
die Lärmschutzwand zwischen dem Lebensmittelmarkt und dem Baugebiets 
„Zur Fuchsklinge“ sind Höhen in etwa der Gebäudehöhen erforderlich. Keine 
der möglichen Lösungen ist wirtschaftlich oder gar städtebaulich befriedi-
gend. Es sind daher nur passive Schutzmaßnahmen möglich. Deren genaue 
Ausgestaltung kann dem Baugesuchsverfahren des einzelnen Bauvorhabens 
überlassen bleiben, die Grundrisslösung stellt aber eine sinnvolle und vor al-
lem dauerhaft wirkende Maßnahme dar.  
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Rechts- und Ordnungsamt 
Die allgemeinen Hinweise zum Schutz der Kreisstraße werden im Rahmen 
der Detailplanung beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und der 
Bauherrschaft weitergegeben. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

4a. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

4a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und der 
Bauherrschaft weitergegeben. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

5. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und der 
Bauherrschaft weitergegeben 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

6. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

6. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

7. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

26 
 

Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

14. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

14. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Eintragung im Lageplan vom 16.12.2021 wurde bereits zur Anhörung 
vom 01.08.2022 bis 02.09.2022 korrigiert. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Die GRZ wird entsprechend erhöht. Die Auswirkungen sind gering und dienen 
dazu Flächen im Außenbereich einzusparen. 
 
Der Anregung wird gefolgt, denn Bestandsdächer sind in der Regel aus stati-
schen Gründen ohne größeren Aufwand nicht begrünbar. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt, denn in der Ziffer sind Hinweisschilder (Fir-
menlogo und Firmenschriftzug) eindeutig von den Beschränkungen ausge-
nommen. Eine Werbeanlage (z.B. für Müller Milch) muss aber nicht von der 
freien Landschaft aus erkennbar sein. 
 
Die drei Anregungen (Grundwasserschutz, Versickerungsfähigkeit und Lärm-
schutz) werden nicht berücksichtigt. Es handelt sich lediglich um Hinweise 
auf bestehende Gesetze und keine Festsetzungen im Sinne des Planungs-
rechtes. Diese Hinweise zu streichen, ändert an deren Gültigkeit nichts, da-
her können sie auch belassen werden. 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Der Schreibfehler im Lageplan bezüglich der EFH wurde 
zur erneuten Auslegung korrigiert, die höhere GRZ gewährt und die Dachbe-
grünung auf neu errichtete Dächer beschränkt. Die Änderungen wurden mit 
der Anhörung vom 01.08.2022 bis 02.09.2022 den Betroffenen (Architekt, 
Landratsamt und Baurechtsamt) zur erneuten Stellungnahme mitgeteilt (be-
schränkte Beteiligung nach § 4a Abs.3 BauGB).  
 
 
 

 


